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bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglie-
der des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, als Aufsichtsrat der 
Gesellschaft zu wählen:

 a)  Herrn Dr. Friedrich Schmitz, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung der 
CE Asset Management AG Meilen, Zürich, Schweiz, wohnhaft in München.

  Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG für Herrn Dr. Friedrich Schmitz:

  a) Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

   - Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der FinLab AG, 
Frankfurt am Main,

   - Mitglied des Aufsichtsrats der Barmenia Allgemeine Versicherungs AG, 
Wuppertal.

  b) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre-
mien von Wirtschaftsunternehmen:

   - Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Immobilien Invest GmbH, 
Wiesbaden.

 und

 b)  Herrn Axel-Günter Benkner, selbständiger Unternehmensberater, wohnhaft 
in Nidderau.

  Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG für Herrn Axel-Günter Benkner:

  a) Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

   - Vorsitzender des Aufsichtsrats der FinLab AG, Frankfurt am Main.

  b) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre-
mien von Wirtschaftsunternehmen:

   - Mitglied des Aufsichtsrats der Rreef Investment GmbH, Eschborn.

6. Änderung des Firmennamens

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

a) Die Firma der Gesellschaft wird von „Nanostart AG“ zu „Coreo AG“ geändert.
 
b) § 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

                    „Coreo AG““

7. Änderung des Unternehmensgegenstands

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

 a) Der in § 3 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Gegenstand des 
Unternehmens wird in das Betreiben von Immobiliengeschäften und da-
mit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere der Erwerb 
von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Errichtung von Gebäu-
den auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwick-
lung, Erschließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und 
Grundstücken, deren Vermietung und Verwaltung sowie deren sonstige 
Verwertung, die Beteiligung an Personen- und (börsennotierten und nicht 
börsennotierten) Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder einem ähn-
lichen Gegenstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienst-
leistungen für diese Unternehmen im Immobilienwesen, insbesondere die 
Vermietung und Verwaltung von Immobilien geändert. 

Nanostart AG
Roßmarkt 14, 60311 Frankfurt am Main

(ab 27. April 2016: Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main)
– WKN A0B9VV –

– ISIN DE000A0B9VV6 –

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am

Dienstag, den 31. Mai 2016, 11:00 Uhr (Einlass: 10:00 Uhr),
in den Räumlichkeiten der Deutschen Nationalbibliothek, 

Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der Nanostart AG  
zum 31. Dezember 2015, des Lageberichts sowie des Berichts des Auf- 
sichtsrats

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am  
12. April 2016 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entspre-
chend den §§ 172, 173 AktG ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschluss-
fassung vorgesehen. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterla-
gen sind der Hauptversammlung vorzulegen.

 Die genannten Unterlagen sind für denselben Zeitraum auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.nanostart.de unter „Investor Relations“ und 
„Hauptversammlung“ zugänglich und werden zudem während der Hauptver-
sammlung ausliegen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäfts- 
jahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Ge-
schäftsjahr 2015 zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Ent- 
lastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Votum AG, Wirtschaftsprüfungs- Steuerbera-
tungsgesellschaft, Guiollettstraße 54, 60325 Frankfurt am Main, zum Abschluss-
prüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

5. Wahl zweier Aufsichtsratsmitglieder

 Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Lindner und Herr Förtsch haben jeweils ihr Amt 
als Aufsichtsrat mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversamm-
lung am 31. Mai 2016 niedergelegt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich 
gemäß §§ 96 Abs. 1, 6. Fall, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 11 Abs. 1 Satz 1 der 
Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden 
Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht ge-
bunden.

 Es sind daher die Wahlen zweier Mitglieder des Aufsichtsrats vorzunehmen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen im Wege der Einzelwahl mit  
Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2016 
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optionsprogramms 2013 gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 
28. August 2013 wird bezogen auf die bestehende Ermächtigung zur Aus- 
gabe von 485.000 Bezugsrechten aufgehoben.

 3) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2016

  Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 485.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 485.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das Bedingte Kapital 2016 
dient ausschließlich der Sicherung von Bezugsrechten, die aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung unter nachstehender Ziffer 4) im Rah-
men des Aktienoptionsprogramms 2016 in der Zeit bis einschließlich zum  
30. Mai 2021 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft 
sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der 
Gesellschaft verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. Die Ausgabe 
der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der nachfolgenden Ziffer 4) festzu-
legenden Ausübungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben werden und deren Inhaber von 
ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 
Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder 
Barausgleich leistet. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein 
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit der Vorstand betroffen ist, 
wird der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat wird des 
Weiteren ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.

 4) Aktienoptionsprogramm 2016

  Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 30. Mai 2021 einmalig oder mehrmals Bezugsrechte auf 
Aktien der Gesellschaft auszugeben, die zum Bezug von bis zu 485.000 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen berechtigen. Zur Ausgabe von Bezugsrechten 
auf Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ist allein der Auf-
sichtsrat ermächtigt. Ein Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft besteht 
nicht. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten für die Gewährung und Ausgestaltung der Bezugs-
rechte auf Aktien und die Ausgabe der Aktien in Optionsbedingungen fest-
zulegen. Soweit Optionsbedingungen die Gewährung von Bezugsrechten an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betreffen, ist ausschließlich der 
Aufsichtsrat zu deren Festlegung ermächtigt.

  (1) Berechtigte Personen

   Berechtigt zum Erwerb von Bezugsrechten sind ausschließlich Mitglie-
der des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder 
der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft ver-
bundenen Unternehmen („berechtigte Personen“). Der genaue Kreis 
der berechtigten Personen sowie der Umfang der ihnen jeweils zu ge-
währenden Bezugsrechte werden durch den Vorstand der Gesellschaft 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft Bezugsrechte erhalten sollen, obliegt diese 
Festlegung ausschließlich dem Aufsichtsrat der Gesellschaft.

   Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte verteilt sich auf die berechtigten 
Personengruppen wie folgt:

    -  An die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sollen höchstens 
75 % der Bezugsrechte ausgegeben werden.

    -  An die Mitglieder von Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft 

 b) § 3 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert:

  „Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Immobiliengeschäften 
und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere der 
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Errichtung von 
Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Ent-
wicklung, Erschließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden 
und Grundstücken, deren Vermietung und Verwaltung sowie deren sons- 
tige Verwertung, die Beteiligung an Personen- und (börsennotierten und 
nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder einem 
ähnlichen Gegenstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von 
Dienstleistungen für diese Unternehmen im Immobilienwesen, insbesondere 
die Vermietung und Verwaltung von Immobilien. Tätigkeiten, welche die 
Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagenge-
setzbuches machen würden, werden nicht ausgeübt. Insbesondere hat die 
Gesellschaft nicht den Hauptzweck, ihren Aktionären durch Veräußerung 
ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eine Rendite zu 
verschaffen.“

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/II so-
wie entsprechend die Aufhebung der Ermächtigung zur Gewährung von Be-
zugsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands und 
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen 
und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. August 2013 (Aktienopti-
onsprogramm 2013), eine neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands und Ar-
beitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen 
und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen (Ak-
tienoptionsprogramm 2016) sowie über die Schaffung eines neuen Beding-
ten Kapitals 2016 sowie die entsprechenden Änderungen der Satzung

 Im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2013 wurden keine Bezugsrechte an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben und es besteht die Ermächtigung 
gemäß des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. August 2013, 485.000 
Bezugsrechte an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft 
sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der 
Gesellschaft verbundenen Unternehmen auszugeben. Um der Gesellschaft die 
Möglichkeit für die Ausgabe von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Ar-
beitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und 
Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auf Basis 
eines neuen Aktienoptionsprogramms zu geben, sollen die Ermächtigung zur 
Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2013 ge-
mäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 28. August 2013 bezogen auf 
die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von 485.000 Bezugsrechten aufge-
hoben werden, das Bedingte Kapital 2013/II dementsprechend in Höhe von  
EUR 485.000,00 aufgehoben werden und ein neues Aktienoptionsprogramm 2016 
beschlossen werden. Zur Bedienung des neuen Aktienoptionsprogramms 2016 
soll ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen werden. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 1) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/II

  Das Bedingte Kapital 2013/II gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung wird in voller 
Höhe von EUR 485.000,00 aufgehoben.

 2) Aufhebung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf  
Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer 
der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeit- 
nehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen durch Be-
schluss der Hauptversammlung vom 28. August 2013 (Aktienoptions-
programm 2013)

  Die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen des Aktien- 
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  (5) Laufzeit

   Die Laufzeit der Bezugsrechte beträgt zehn (10) Jahre ab dem Ausga-
betag („Laufzeit“). Bezugsrechte, die bis zum Ende der Laufzeit nicht 
ausgeübt wurden, verfallen ohne Ausgleich oder Entschädigung. Ein Be-
zugsrecht kann, vorbehaltlich weiterer Ausübungsvoraussetzungen, nur 
ausgeübt werden, wenn es nach den Optionsbedingungen unverfallbar 
geworden und nicht verfallen oder gekündigt ist.

  (6) Wartezeit

   Sämtliche nach den Optionsbedingungen nicht verfallbaren, nicht ver-
fallenen und nicht gekündigten Bezugsrechte können, vorbehaltlich der 
Ausübungsvoraussetzungen und Erfolgsziele gemäß Ziffer (8) frühestens 
nach Ablauf einer Wartezeit von 4 Jahren nach dem Erwerb des jewei-
ligen Bezugsrechts („Wartezeit“) bis zum Ablauf der Laufzeit in den 
Ausübungszeiträumen gemäß Ziffer (9) ausgeübt werden. Im Einzelfall 
oder generell kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. 
der Aufsichtsrat (gegenüber Vorstandsmitgliedern) längere Wartezeiten 
festlegen und/oder festlegen, dass nur ein Teil der Bezugsrechte aus 
einer Tranche gleichzeitig angebotener Bezugsrechte erst nach Ablauf 
eines oder mehrerer weiterer bestimmter Zeiträume ausübbar werden.

  (7) Vorzeitige Ausübbarkeit

   Nicht nach den Optionsbedingungen verfallene oder gekündigte Bezugs-
rechte können auch vorzeitig, jedoch nicht vor Ablauf der gesetzlichen 
Mindestwartezeit von vier Jahren nach Erwerb des jeweiligen Bezugs-
rechts und vorbehaltlich der Erfolgsziele, innerhalb eines oder mehre-
rer festzulegender Zeiträume ausgeübt werden, sobald eine Change of 
Control eingetreten ist („Vorzeitige Ausübbarkeit“). Change of Control 
ist der Erwerb von Aktien der Gesellschaft, die mehr als 50 % der Stimm-
rechte verleihen, durch eine Person oder mehrere gemeinsam handelnde 
Personen (jeweils ein „Dritter“ bzw. gemeinsam handelnde „Dritte“) 
oder Erwerb eines beherrschenden Einflusses auf die Gesellschaft durch 
einen Dritten oder mehrere Dritte auf sonstige Weise.

   Ein Change of Control gilt als eingetreten, sobald der einschlägige 
Vertrag wirksam geworden ist, auch wenn der Vollzug noch aussteht. 
Werden Aktien der Gesellschaft erworben, deren Anzahl nicht die ge-
nannte Schwelle erreicht, so werden diese Aktien bei späteren Erwerbs-
vorgängen durch den oder die betreffenden Dritten mitgerechnet. Der 
Change of Control wird dann durch denjenigen Erwerb ausgelöst, der 
(einschließlich etwaiger vorher erfolgter Erwerbsvorgänge) die maßgeb-
liche Schwelle überschreitet. Werden Bezugsrechte wegen eines Change 
of Control ausübbar, so sind die Bezugsberechtigten auf Verlangen der 
Gesellschaft verpflichtet, auf ihre Bezugsrechte gegen Zahlung einer 
angemessenen Barabfindung zu verzichten. Die Barabfindung muss im 
Wesentlichen dem inneren Wert des Bezugsrechts entsprechen, der be-
stimmt wird auf der Grundlage des Kaufpreises, der im Rahmen eines 
Verkaufs an Dritte für Aktien gleicher Gattung erzielt wird. Die Barab-
findung kann auch von einem Aktionär oder dem Erwerber von Aktien 
erbracht werden. Die Gesellschaft kann den Bezugsberechtigten auch 
in anderen Fällen als eines Change of Control das Recht zur vorzeitigen 
Ausübung der Bezugsrechte einräumen, nicht jedoch vor Ablauf der ge-
setzlichen Mindestwartezeit von vier Jahren nach Erwerb des jeweiligen 
Bezugsrechts; für Mitglieder des Vorstands handelt die Gesellschaft ver-
treten durch den Aufsichtsrat, für sonstige Bezugsberechtigte handelt 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

  (8) Ausübungsvoraussetzungen und Erfolgsziele

   Die Bezugsrechte können nur im folgenden Umfang und nur bei Erfül-
lung der folgenden Erfolgsziele ausgeübt werden:

verbundenen Unternehmen sollen höchstens 2,5 % der Bezugs-
rechte ausgegeben werden.

    -  An Arbeitnehmer der Gesellschaft sollen höchstens 20 % der Be-
zugsrechte ausgegeben werden.

    -  An Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unterneh-
men sollen höchstens 2,5 % der Bezugsrechte ausgegeben werden.

  (2) Recht zum Bezug von Aktien / Ausgleichszahlung

   Jedes Bezugsrecht gewährt dem Inhaber das Recht, eine auf den Inha-
ber lautende Stückaktie der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil 
am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00 gegen Zahlung des Bezugs-
preises gemäß Ziffer (10) zu erwerben.

   Die Bezugsrechte können nach Wahl der Gesellschaft auch im Wege 
eines Barausgleichs erfüllt oder gegen Barausgleich gekündigt werden. 
Die Barausgleichszahlung je Bezugsrecht berechnet sich aus dem ge-
wichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft, berechnet nach 
dem gewichteten Mittel der Schlusskurse für eine Aktie der Gesellschaft 
im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während 
der letzten 60 Börsenhandelstage vor dem Ausübungstag abzüglich des 
Bezugspreises. Die Gesellschaft hat die berechtigte Person innerhalb 
von vierzehn (14) Tagen nach dem Ausübungstag über die Wahl des 
Barausgleichs in Schriftform zu unterrichten. Die Barausgleichszahlung 
ist innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Ausübungstag auf ein 
durch die berechtigte Person zu benennendes Bankkonto zur Zahlung 
fällig.

  (3) Ausgabe von Bezugsrechten

   Die Bezugsrechte können nur binnen eines Zeitraums von 15 Bank-
arbeitstagen, beginnend (a) mit dem 4. Bankarbeitstag nach der or-
dentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, (b) mit dem 4. Bankar-
beitstag nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts der Gesellschaft 
ausgegeben werden. An Bezugsberechtigte, die erstmals einen Dienst- 
oder Anstellungsvertrag mit der Gesellschaft bzw. einem verbundenen 
Unternehmen („Anstellungsverhältnis“ oder „Anstellungsvertrag“) 
abschließen, dürfen auch innerhalb von drei Monaten ab Beginn des 
Anstellungsverhältnisses oder ab Ablauf einer Probezeit Bezugsrechte 
ausgegeben werden; die Zusage der Ausgabe von Bezugsrechten kann 
in diesen Fällen bereits im Anstellungsvertrag enthalten sein. Erwerben 
die Gesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen einen Betrieb oder 
Betriebsteil und wird dadurch kraft Gesetzes oder Vereinbarung ein An-
stellungsverhältnis erstmals begründet, so kann eine Person, die hier-
durch zum Bezugsberechtigten wird, auch innerhalb von drei Monaten 
nach Begründung des Anstellungsverhältnisses Bezugsrechte erwerben; 
die Zusage auf die Ausgabe von Bezugsrechten darf in diesem Fall auch 
bereits vor Begründung des Anstellungsverhältnisses erteilt werden mit 
der Maßgabe, dass sie frühestens mit der Begründung des Anstellungs-
verhältnisses wirksam wird. Die Ausgabe von Bezugsrechten kann auch 
an ein Kreditinstitut erfolgen mit der Maßgabe, dass das Kreditinstitut 
die Bezugsrechte an die Bezugsberechtigten weiterreicht.

  (4) Annahmefrist

   Die Bezugsberechtigten haben jeweils das Angebot binnen angemes-
sener Frist anzunehmen. Der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bzw. (gegenüber Vorstandsmitgliedern) der Aufsichtsrat kann Fristen für 
die Annahme des Angebotes festlegen. Der Zeitpunkt der Abgabe des 
Angebots gilt zugleich als Ausgabetag, sofern bei Abgabe des Angebots 
kein anderer Zeitpunkt als Ausgabetag bestimmt wird. Als Ausgabetag 
können auch jeweils einheitlich der erste Tag des Ausgabezeitraums 
oder der letzte Tag der Annahmefrist festgesetzt werden.
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sellschaft am Ausgabetag bzw. am Tag nach Ablauf des Referenzzeit-
raums I bzw. II (jeweils: „Stichtag“) nach dem gewichteten Mittel der 
Schlusskurse für eine Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten  
30 Börsenhandelstage vor dem Stichtag.

Bezugsrechte, die nach Ablauf des Referenzzeitraums II nach Maßgabe 
der vorstehenden Erfolgsziele nicht ausübbar sind, verfallen entschä-
digungs- und ersatzlos.

  (9) Ausübungszeiträume

   Soweit Bezugsrechte ausübbar sind, können sie bis zum Ende der Lauf-
zeit jeweils (der Anzahl nach) ganz oder zum Teil und in einer Tranche 
oder in mehreren Tranchen sowie innerhalb eines Ausübungszeitraums 
oder in mehreren zur Verfügung stehenden Ausübungszeiträumen aus-
geübt werden.

   Die Ausübung von ausübbaren Bezugsrechten ist (vorbehaltlich einer 
Vorzeitigen Ausübbarkeit gemäß Ziffer (7)) nur innerhalb von fol-
genden Ausübungszeiträumen („Ausübungszeiträume“) und nur an 
folgenden Tagen („Optionsausübungstage“) zulässig (Ausübungs-
zeiträume gemäß § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG):

   (a) Vom 4. bis 18. Bankarbeitstag (jeweils einschließlich) nach der 
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, 

   (b) Vom 4. bis 18. Bankarbeitstag (jeweils einschließlich) nach Veröf-
fentlichung des Halbjahresberichts der Gesellschaft.

Falls Optionsausübungstage in einem von der Gesellschaft oder be-
hördlich wegen kursbeeinflussender Ereignisse oder im Interesse der 
Gesellschaft oder der Bezugsberechtigten festgesetzten Sperrzeitraum 
liegen oder in einem Zeitraum, der mit dem Tag beginnt, an dem die 
Gesellschaft ein Angebot an ihre Aktionäre zum Bezug von Aktien im 
Bundesanzeiger veröffentlicht, und an dem Tag endet, an dem die be-
zugsberechtigten Aktien der Gesellschaft an der Wertpapierbörse, an 
der die neuen Aktien der Gesellschaft eingeführt wurden, erstmals 
„ex Bezugsrecht“ notiert werden, verschieben sich diese Optionsaus- 
übungstage und Ausübungszeiträume auf eine entsprechende Anzahl 
an Bankarbeitstagen unmittelbar nach dem Ende des Sperrzeitraums. 
Läuft ein Sperrzeitraum bei Beginn eines Ausübungszeitraums, ver-
schiebt sich der Beginn des Ausübungszeitraums auf den 1. Bank-
arbeitstag nach Ablauf des Sperrzeitraums. Können ausübbare Be-
zugsrechte aufgrund insiderrechtlicher Vorschriften nicht ausgeübt 
werden, gilt Vorstehendes entsprechend mit der Maßgabe, dass sich 
die Optionsausübungstage und Ausübungszeiträume auf eine entspre-
chende Anzahl von Bankarbeitstagen unmittelbar nach dem Entfallen 
des insiderrechtlichen Verbots verschieben bzw. sich der Beginn eines 
Ausübungszeitraums auf den 1. Bankarbeitstag nach Wegfall des in-
siderrechtlichen Verbotes verschiebt.

Bezugsrechte, die nicht innerhalb der Laufzeit rechtswirksam ausgeübt 
werden, verfallen ersatz- und entschädigungslos. Mit Eintragung eines 
Hauptversammlungsbeschlusses über die Auflösung der Gesellschaft in 
das Handelsregister verfallen die Bezugsrechte ebenfalls; vor diesem 
Hauptversammlungsbeschluss bereits unverfallbar gewordene Bezugs-
rechte können jedoch bis zur Hauptversammlung, die über die Eröff-
nungsbilanz gemäß § 270 AktG beschließt, ausgeübt werden.

        (10) Bezugspreis

   Der Bezugspreis beträgt EUR 2,00 je Aktie.

   (a) Erfolgsziele I

    - Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 50 % seiner Bezugsrechte 
ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft wäh-
rend der Zeit vom Ausgabetag bis zum Ablauf von zwei Jahren 
nach dem Ausgabetag („Referenzzeitraum I“) um mindestens 
50 % gestiegen ist.

    - Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 60 % seiner Bezugsrechte 
ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft wäh-
rend des Referenzzeitraums I um mindestens 60 % gestiegen 
ist.

    - Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 80 % seiner Bezugsrechte 
ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft wäh-
rend des Referenzzeitraums I um mindestens 80 % gestiegen 
ist.

    - Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 100 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während des Referenzzeitraums I um mindestens 100 % 
gestiegen ist.

   (b) Erfolgsziele II

    Wenn kein Erfolgsziel I erreicht wird, können Bezugsrechte den-
noch im folgenden Umfang und bei Erfüllung der folgenden Erfolgs-
ziele II ausgeübt werden: 

    - Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 50 % seiner Bezugsrechte 
ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft wäh-
rend der Zeit vom Ausgabetag bis zum Ablauf von drei Jahren 
nach dem Ausgabetag („Referenzzeitraum II“) um mindes- 
tens 75 % gestiegen ist.

    - Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 60 % seiner Bezugsrechte 
ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft wäh-
rend des Referenzzeitraums II um mindestens 100 % gestiegen 
ist.

    - Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 80 % seiner Bezugsrechte 
ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft wäh-
rend des Referenzzeitraums II um mindestens 125 % gestiegen 
ist.

    - Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 100 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während des Referenzzeitraums II um mindestens 150 % 
gestiegen ist.

Werden sowohl ein Erfolgsziel I als auch ein Erfolgsziel II erreicht, 
können zusätzlich zu dem für das Erfolgsziel I maßgeblichen Umfang 
ausübbarer Bezugsrechte weitere Bezugsrechte in Höhe der Zahl ausge-
übt werden, um die der für das Erfolgsziel II maßgebliche Umfang aus-
übbarer Bezugsrechte den für das Erfolgsziel I maßgeblichen Umfang 
ausübbarer Bezugsrechte ggf. übersteigt.

Falls es bei der Anwendung der Prozentsätze zu Bruchteilen kommt, ist 
die Anzahl ausübbarer Bezugsrechte auf den nächsten vollen Betrag 
abzurunden.

Zur Ermittlung des Anstiegs des Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft 
ist der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft am Ausgabetag mit dem 
Börsenkurs am Tag nach Ablauf des Referenzzeitraums I bzw. II zu 
vergleichen. Dabei berechnet sich der Börsenkurs der Aktie der Ge-
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anderes vereinbart. Die Bezugsrechte, für die die jeweilige Wartefrist 
abgelaufen ist, sind grundsätzlich unverfallbar, wenn nicht die Opti-
onsbedingungen ausdrücklich etwas anderes bestimmen. Insbesondere 
für den Todesfall, den Fall der Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, den Fall 
der Pensionierung oder der Beendigung des Anstellungsverhältnisses 
können in den Optionsbedingungen Sonderregelungen vorgesehen wer-
den, insbesondere die Pflicht zur Ausübung der Bezugsrechte innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums.

 5) Satzungsänderung

  § 4 Abs. 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 485.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 485.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das 
Bedingte Kapital 2016 dient ausschließlich der Sicherung von Bezugs-
rechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom  
31. Mai 2016 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2016 in der Zeit 
bis einschließlich zum 30. Mai 2021 an Mitglieder des Vorstands und Ar-
beitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen 
und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 
ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben werden und deren Inhaber 
von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen, 
und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien 
gewährt oder Barausgleich leistet. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 
Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit 
der Vorstand betroffen ist, ist der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. 
Der Aufsichtsrat ist des Weiteren ermächtigt, die Fassung der Satzung 
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzu-
passen.“

Freiwillige Hinweise der Gesellschaft

Nicht börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i. V. m. § 3  
Abs. 2 AktG sind in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich zur Angabe 
von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der 
Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hin-
weise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung zu erleichtern:

I. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind ge-
mäß § 21 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises nach 
§ 21 Abs. 2 der Satzung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft 
unter der folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform  
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung, demnach bis spätestens Dienstag, 24. Mai 2016, 24:00 Uhr 
(MESZ), zugehen.

Nanostart AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 88 96 906 33
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

      (11) Anpassung der Bezugsrechte

   Für den Fall einer Verschmelzung der Gesellschaft auf eine andere Ge-
sellschaft, einer sonstigen Umwandlung der Gesellschaft, einer Neuein-
teilung des Grundkapitals der Gesellschaft oder vergleichbarer Maßnah-
men, welche die Bezugsrechte durch Untergang oder Veränderung der 
den Bezugsrechten unterliegenden Aktien nach diesen Optionsbedin-
gungen beeinträchtigen (jeweils: „Strukturmaßnahme“), tritt anstelle 
des Bezugsrechts das Recht, zum Bezugspreis jeweils diejenige Anzahl 
von Aktien, Geschäftsanteilen oder sonst an die Stelle der Aktien der 
Gesellschaft tretenden Beteiligungsrechte an der Gesellschaft oder de-
ren Rechtsnachfolgerin zu erwerben, deren Wert dem Verkehrswert der 
Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt einer solchen Strukturmaßnahme 
entspricht. 

   Ist die Gesellschaft nicht an einer Börse notiert, bestimmt sich der Ver-
kehrswert durch die Bewertung der Aktien, wie sie sich aus der letzten 
Finanzierungsrunde im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung oder 
aus der letzten, der Gesellschaft bekannt gewordenen Kaufpreiszah-
lung eines Dritten oder der Gewährung von Anteilen im Rahmen eines 
Anteilstausches durch einen Dritten vor der Strukturmaßnahme ergibt; 
maßgeblich ist jeweils das zuletzt eingetretene Ereignis.

   Ist die Gesellschaft an einer Börse notiert, bestimmt sich der Verkehrs-
wert nach dem arithmetischen Mittel der Schlusskurse für eine Aktie 
der Gesellschaft während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der 
Strukturmaßnahme. Es gelten die Kurse an der Wertpapierbörse, an 
welcher die Aktien der Gesellschaft zuerst eingeführt wurden. Der Be-
zugspreis darf in keinem Fall weniger als den geringsten Ausgabebetrag 
gemäß § 9 Abs. 1 AktG betragen. Im Übrigen bleiben diese Optionsbe-
dingungen uneingeschränkt anwendbar.

      (12) Verwässerungsschutz

   Ändert sich nach Ausgabe der Aktienoptionen die Anzahl der von der 
Gesellschaft ausgegebenen Aktien infolge einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln, einer Kapitalherabsetzung oder einer Neueintei-
lung des Grundkapitals, werden die Zahl der den berechtigten Personen 
gewährten Bezugsrechte auf Aktien, der Ausübungspreis und das Er-
folgsziel entsprechend dem Verhältnis der Erhöhung bzw. Verringerung 
der Anzahl der ausgegebenen Aktien angepasst, etwa entstehende 
Spitzen werden nicht ausgeglichen.

   Erhöht die Gesellschaft nach Ausgabe der Aktienoptionen das Grund-
kapital im Wege einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre, 
sind der Ausübungspreis vorbehaltlich des § 9 Abs. 1 AktG und die 
Ausübungshürde um einen Verwässerungsabschlag zu mindern, falls 
eine Verwässerung eintritt. Der Verwässerungsabschlag ist von der Ge-
sellschaft gemäß § 317 BGB nach billigem Ermessen festzulegen. Eine 
Anpassung des Ausübungspreises und des Erfolgszieles erfolgt nicht, 
wenn den berechtigten Personen ein unmittelbares oder mittelbares 
Recht zum Bezug neuer oder eigener Aktien eingeräumt wird. Die vor-
stehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn die Gesellschaft 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und Optionsrechten begibt.

      (13) Persönliches Recht

   Die Bezugsrechte können nur durch die berechtigte Person selbst aus-
geübt werden. Die Verfügung über die Bezugsrechte ist ausgeschlossen, 
insbesondere sind sie nicht übertragbar. Die Bezugsrechte sind jedoch 
vererblich. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass die Bezugs-
rechte verfallen, soweit das Anstellungsverhältnis der Berechtigten mit 
der Gesellschaft oder mit einem verbundenen Unternehmen vor Ab-
lauf der für die jeweiligen Bezugsrechte geltenden Wartezeit endet, 
wenn nicht die Gesellschaft im Einzelfall mit dem Berechtigten etwas 
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Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen 
mit der Eintrittskarte, welche nach dem oben beschriebenen fristgerechten Zugang 
der Anmeldung unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises zugeschickt wird, und 
steht auch unter http://www.nanostart.de/hauptversammlung zum Download zur 
Verfügung. Der Nachweis der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft mit den Weisungen soll aus organisatorischen Gründen spätestens mit 
Ablauf des Montags, den 30. Mai 2016, in Textform (§ 126b BGB) bei der oben 
genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein. 

Darüber hinaus bieten wir in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, 
Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit 
der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

III. Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und
§ 131 Abs. 1 AktG

1.  Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
(dies entspricht derzeit einem Anteil am Grundkapital von EUR 312.000,00), 
vorliegend somit 312.000 Stückaktien der Gesellschaft, oder den anteiligen Be-
trag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf 
die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegen-
stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Im Übrigen 
wird auf die Voraussetzungen des § 122 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 in 
der bis zum 30. Dezember 2015 geltenden Gesetzesfassung und §§ 142 Abs. 2  
Satz 2 und 70 AktG verwiesen. Danach haben die Antragsteller nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber der Aktien sind und dass sie 
die Aktien bis zur Entscheidung über das Ergänzungsverfahren halten werden. 
Für den Nachweis reicht eine entsprechende Bestätigung des depotführenden 
Instituts aus.

 Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und 
muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung zugehen; der 
Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Das Verlangen muss daher bis spätes- 
tens Freitag, den 6. Mai 2016, 24:00 Uhr MESZ, zugegangen sein. Später 
zugegangene Ergänzungsanträge werden nicht berücksichtigt. Das Verlangen 
ist von allen Aktionären, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals erreichen oder ihren ordnungsgemäß bestellten Vertretern zu 
unterzeichnen.

 Ein solches Verlangen ist schriftlich ausschließlich zu richten an:

Nanostart AG
Vorstand
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht  
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zu- 
gang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und unter der Inter-
netadresse http://www.nanostart.de/hauptversammlung veröffentlicht.

2.  Anträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG

 Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen. Die An-
träge der Aktionäre müssen mit einer Begründung versehen sein. Die Anträge 
von Aktionären sind einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 
AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen über die In-
ternetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindes- 
tens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen 

Die Aktionäre müssen gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft die Be-
rechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts nachweisen. Hierfür ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 
englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende 
Institut erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den hierzu für börsennotierte 
Gesellschaften gesetzlich bestimmten Zeitpunkt, demnach auf Dienstag, den  
10. Mai 2016, 00:00 Uhr (MESZ), beziehen und der Gesellschaft unter der vor-
stehenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse mindestens sechs Tage 
vor der Hauptversammlung, demnach bis spätestens Dienstag, den 24. Mai 2016, 
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. In Bezug auf solche Aktien, die zum maßgeblichen 
Zeitpunkt nicht in einem bei einem Kreditinstitut geführten Aktiendepot verwahrt 
werden, kann die Bescheinigung auch von der Gesellschaft, einem Notar, einer 
Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut innerhalb der Europäischen Union 
ausgestellt werden.

II. Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Be-
vollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung 
ist ein fristgerechter Zugang der Anmeldung unter Vorlage eines Berechtigungs-
nachweises nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der  
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung  
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). § 135 AktG bleibt 
unberührt. Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen 
oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Instituten, Unternehmen und Per-
sonen gelten die Bestimmungen des § 135 AktG und sind in der Regel Besonder-
heiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann am Tag der 
Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht wer-
den. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Nanostart AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 88 96 906 55
E-Mail: nanostart@better-orange.de

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet 
sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche nach dem oben beschriebenen 
fristgerechten Zugang der Anmeldung unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises 
zugeschickt wird, und steht auch unter http://www.nanostart.de/hauptversammlung 
zum Download zur Verfügung.

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungs-
gebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft sind durch die Vollmacht verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tages-
ordnungspunkten ausschließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs zu den in 
der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen 
der Verwaltung auszuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des 
Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, für die keine 
ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der 
Stimme. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Wider-
spruchserklärung sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich. Zu 
beachten ist weiter, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Hinblick auf 
Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegen-
anträge oder Wahlvorschläge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung 
mitgeteilte Anträge nicht bevollmächtigt und diesbezüglich auch keine Weisungen 
erteilt werden können. 
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Auskunft strafbar machen würde. Die Auskunft kann auch verweigert werden, 
soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern 
bezieht oder wenn die begehrte Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft 
über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durch-
gängig zugänglich ist.

 Die Satzung oder die Geschäftsordnung kann den Versammlungsleiter ermäch- 
tigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu be-
schränken und Näheres dazu bestimmen. Danach hat der Versammlungsleiter 
der Hauptversammlung gemäß § 13 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft das 
Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre für den gesamten Hauptver-
sammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner 
zeitlich angemessen zu beschränken.

IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Von den insgesamt ausgegebenen 6.240.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im 
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle 6.240.000 Stückaktien 
teilnahme- und stimmberechtigt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberu-
fung keine eigenen Aktien.

Frankfurt am Main, im April 2016

Nanostart AG
Der Vorstand

einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 
Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte 
Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung 
sind nicht mitzurechnen. 

 Ein solcher Antrag muss daher bis spätestens Montag, den 16. Mai 2016,  
24:00 Uhr MESZ, zugegangen sein. Ein solcher Antrag ist in Textform zu rich-
ten an:

Nanostart AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 88 96 906 66
E-Mail: antraege@better-orange.de

 Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende Gegen- 
anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Be-
gründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter der Inter-
netadresse http://www.nanostart.de/hauptversammlung veröffentlicht.

 Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an die vorgenannte Adresse, Tele-
fax-Nummer oder E-Mail-Adresse der Gesellschaft adressiert sind oder zu denen 
kein Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers bzw. Vorschlagenden 
erbracht wird sowie Gegenanträge ohne Begründung werden von der Gesell-
schaft nicht im Internet veröffentlicht. In den in § 126 Abs. 2 AktG genannten 
Fällen müssen ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahlvorschlag 
von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden.

 Danach muss ein Gegenantrag unter anderem dann nicht zugänglich gemacht 
werden, wenn sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 
würde oder wenn der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen 
Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegen-
antrags bzw. Wahlvorschlags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Das Recht eines jeden 
Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen 
Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an 
die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

3.  Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG

 Die vorstehenden Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines  
Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 
sinngemäß. Solche Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zu- 
sätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand 
einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, 
wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandi-
daten enthält. 

4.  Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sach-
gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft 
zu entsprechen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätz-
lich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

 Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131  
Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen und die Auskunft ablehnen. Die 
Auskunft kann unter anderem etwa verweigert werden, soweit die Erteilung 
der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der 
Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen 
Nachteil zuzufügen oder soweit der Vorstand sich durch die Erteilung der 



Anfahrt

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U5 in Richtung Preungesheim bis Halte- 
stelle "Deutsche Nationalbibliothek". Fahrzeit etwa 10 Minuten.

Vom Flughafen (Regionalbahnhof) mit der S 8 oder S 9 in Richtung Hanau bzw. 
Offenbach Ost bis Haltestelle "Konstablerwache". Umsteigen in die U5 in Richtung 
Preungesheim bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek". Fahrzeit etwa 30 Minu- 
ten. Die Bushaltestelle "Deutsche Nationalbibliothek" wird von der Linie 32 ange-
fahren.

Mit dem PKW:
A 66 bis zum Autobahnende Miquelallee und der Beschilderung Fulda / Hanau folgen; 
an der dritten Kreuzung rechts in die Eckenheimer Landstraße Richtung Stadt- 
mitte abbiegen; der Beschilderung folgend rechts in die Tiefgarage fahren.

A 661 bis zur Ausfahrt Eckenheim, dort Richtung Innenstadt / Eckenheim einord-
nen und geradeaus bis zur 3. großen Ampelkreuzung fahren und diese überqueren. 
Am Gebäude der Deutschen Nationalbibliothek befindet sich nach ca. 100 Metern 
rechts die Einfahrt in die Tiefgarage.

Nanostart Aktiengesellschaft
Roßmarkt 14
60311 Frankfurt am Main

(ab 27. April 2016: 
Grüneburgweg 18, 
60322 Frankfurt am Main)
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